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 Veröffentlicht am 15.10.1985

Norm

ZPO §236 A

Rechtssatz

Steht fest, daß die Klageforderung zumindest teilweise berechtigt ist, dann muß der negative, auf Feststellung des

gänzlichen Nichtbestehens gerichtete Zwischenfeststellungsantrag der beklagten Partei abgewiesen werden.
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